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Federführendes Amt:

Stadtkämmerei

Beratungsfolge Behandlung Termin

Verwaltungsausschuss Vorberatung N 12.07.2022

Gemeinderat Beschlussfassung Ö 19.07.2022

Betreff:
Weisungserteilung an die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Winnenden GmbH
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 für die Stadtwerke Winnenden GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt in der Gesellschafterversammlung der StadtwerkeWinnenden GmbH
gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 9 des Gesellschaftsvertrages für die Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2022 zu stimmen.

Begründung:

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der Stadtwerke Winnenden GmbH ist gemäß § 17 des
Gesellschaftsvertrages prüfungspflichtig. Der Abschlussprüfer soll gemäß
§ 318 Abs. 1 HGB jeweils vor Ablauf des Geschäftsjahres gewählt werden, auf das sich seine Prüfungstätigkeit
erstreckt.

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 9 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Winnenden GmbH liegt die Wahl des
Abschlussprüfers in der Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Winnenden GmbH hat in seiner Sitzung am 07.07.2022 der
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Winnenden GmbH empfohlen, die PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

CO2-Relevanz:
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Auswirkung auf den Klimaschutz
Nein Ja positiv

negativ

geringfügig

erheblich

Begründung / Optimierung:

Verwaltungsaufwand:

Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit

Nein Ja Verwaltungsaufwand wird erhöht

Verwaltungsaufwand wird reduziert

Begründung:

Anlagen:


